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©  Ein  Schneidmesser  für  ein  Schneidwerkzeug  mit 
Oszillationsantrieb  zum  Durchtrennen  des  Klebewul- 
stes  einer  aufgeklebten  Scheibe,  insbesondere  an 
einem  Kraftfahrzeug,  weist  mindestens  ein  Schneid- 
teil  (16)  auf,  das  mit  einem  Befestigungsteil  (12) 
über  eine  Befestigungsöffnung  mit  einem  Oszilla- 
tionsantrieb  verbindbar  ist,  durch  den  das  Schneid- 
werkzeug  (10)  um  eine  Schwenkachse  (38)  oszillie- 
rend  antreibbar  ist.  Um  eine  Einstellung  der  Ein- 
tauchtiefe  des  Schneidmessers  (10)  in  das  Schneid- 
gut  zu  ermöglichen,  ist  im  Schneidteil  (16)  ein 
Schlitz  (34)  vorgesehen,  der  sich  in  Richtung  zwi- 
schen  der  Befestigungsöffnung  und  einem  dieser 
gegenüberliegenden  Ende  (46)  des  Schneidteils 
(16)  erstreckt,  auf  der  ein  Anschlag  (20)  mit  einer 
drehbaren  Rolle  (26)  entlang  der  Längsachse  des 
Schlitzes  (34)  verschiebbar  festgelegt  ist.  In  alternati- 
ver  Weise  kann  ein  scheibenförmiger  Anschlagkör- 
per,  welcher  mittels  eines  Langloches  auf  einen  Bol- 
zen  des  Schneidteils  verstellbar  ist,  vorgesehen  sein, 
wobei  der  Anschlagkörper  aus  einem  duktilen  Metall, 
insbesondere  aus  Kupfer  besteht,  wodurch  der  Ver- 
schleiß  und  die  Lärmbelastung  reduziert  wird  und 
eine  Beschädigung  der  Karosserie  vermieden  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Schneidmesser  für 
ein  Schneidwerkzeug  mit  Oszillationsantrieb  zum 
Durchtrennen  des  Klebewulstes  einer  aufgeklebten 
Scheibe,  insbesondere  an  einem  Kraftfahrzeug,  mit 
einem  Befestigungsteil,  das  eine  Befestigungsöff- 
nung  zur  Verbindung  mit  dem  Oszillationsantrieb 
aufweist,  mit  einem  ersten  Schneidteil,  das  minde- 
stens  eine  Schneidkante  aufweist,  und  mit  einem 
seitlich  vom  ersten  Schneidteil  abstehenden,  am 
Schneidteil  verstellbaren  Anschlag  mit  einem  Füh- 
rungsteil  zur  Führung  des  Schneidmessers. 

Ein  derartiges  Schneidmesser  ist  aus  der  DE 
85  06  246  U1  bekannt.  Das  vorbekannte  Schneid- 
messer  weist  auf  einer  Seitenfläche  der  Klinge 
einen  Bolzen  auf,  an  dem  ein  scheibenförmiger 
Anschlagkörper  zur  Begrenzung  der  Eintauchtiefe 
der  Klinge  in  das  Schneidgut  mittels  einer  aufge- 
schraubten  Mutter  o.dgl.  arretierbar  ist.  Zur  Verstel- 
lung  des  Anschlages  ist  am  Anschlagkörper  ein 
den  Bolzen  aufnehmendes,  sich  in  Klingenrichtung 
erstreckendes  Langloch  vorgesehen.  Ein  Verdrehen 
des  Anschlagkörpers  gegenüber  der  Klinge  wird 
durch  eine  formschlüssige  Verbindung  zwischen 
Anschlagkörper  und  Bolzen  verhindert. 

Bei  dem  vorbekannten  Schneidmesser  hat  sich 
der  starre,  in  Längsrichtung  der  Klinge  verstellbare 
Anschlag  als  nachteilig  für  die  Handhabung  erwie- 
sen.  Auch  verschieden  geformte  Anschlagkörper 
können  den  unterschiedlichen  Platzverhältnissen 
im  Fugenbereich  zwischen  eingeklebter  Scheibe 
und  Karosserieflansch  vielfach  nicht  gerecht  wer- 
den.  Durch  den  starren,  feststehenden  Anschlag- 
körper  wird  das  Austrennen  der  Fensterscheibe  bei 
ungünstigen  geometrischen  Verhältnissen  behin- 
dert.  Darüber  hinaus  ergibt  sich  wegen  des  festste- 
henden  Anschlages  eine  nur  relativ  geringe 
Schneidleistung. 

Darüber  hinaus  hat  sich  gezeigt,  daß  der  starre, 
feststehende  Anschlagkörper  an  seiner  Kontaktflä- 
che  mit  dem  Karosserieflansch  einem  starken  Ver- 
schleiß  unterworfen  ist,  da  der  Anschlag  aus  Kunst- 
stoff  besteht,  um  Beschädigungen  des  Karosserie- 
flansches  zu  vermeiden.  Dies  hat  zur  Folge,  daß 
sich  schon  nach  kurzer  Zeit  eine  Veränderung  der 
Eintauchtiefe  beim  Schneiden  infolge  der  Abnut- 
zung  des  Anschlagkörpers  ergibt. 

Durch  die  EP  0  174  427  B1  ist  ein  weiteres, 
oszillierend  antreibbares  Schneidmesser  zum 
Durchtrennen  des  Klebewulstes  einer  aufgeklebten 
Scheibe  bekannt  geworden,  bei  welchem  ein  fest- 
stehender  Stützanschlag  in  Form  einer  Rolle  aus 
Kunststoff  vorgesehen  ist. 

Da  der  Stützanschlag  bei  diesem  Schneidmes- 
ser  jedoch  nicht  verstellbar  ist,  ist  eine  Einstellung 
der  Eintauchtiefe  der  Klinge  und  damit  eine  Anpas- 
sung  an  die  geometrischen  Verhältnisse  im  Fugen- 
bereich  bei  diesem  Schneidmesser  nicht  möglich. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  demgemäß 
darin,  ein  Schneidmesser  der  eingangs  genannten 
Art  derart  zu  verbessern,  daß  die  Handhabung  ver- 
einfacht  wird  und  eine  Anpassung  an  die  geometri- 

5  sehen  Verhältnisse  im  Bereich  des  Klebewulstes 
einer  aufgeklebten  Scheibe  ermöglicht  wird.  Dabei 
soll  gleichzeitig  eine  hohe  Lebensdauer  des 
Schneidmessers  sichergestellt  sein  und  insbeson- 
dere  beim  Austrennen  von  Scheiben  aus  Kraftfahr- 

io  zeugen  eine  Beschädigung  der  Karosserie  vermie- 
den  werden. 

Bei  einem  Schneidmesser  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  der  Anschlag  eine  drehbare 

75  Rolle  aufweist  und  daß  am  Schneidteil  ein  Schlitz 
vorgesehen  ist,  der  sich  in  Richtung  zwischen  der 
Befestigungsöffnung  und  einem  der  Befestigungs- 
öffnung  gegenüberliegenden  Ende  des  Schneid- 
teils  erstreckt  und  an  dem  die  Rolle  in  Längsrich- 

20  tung  des  Schlitzes  verschiebbar  festgelegt  ist. 
Dadurch,  daß  erfindungsgemäß  eine  drehbare 

Rolle  vorgesehen  ist,  welche  sich  in  Längsrichtung 
eines  sich  am  Schneidteil  erstreckenden  Schlitzes 
verschiebbar  festgelegt  ist,  ergibt  sich  eine  erheb- 

25  lieh  verbesserte  Handhabung,  wobei  gleichzeitig 
eine  bessere  Anpassung  an  die  geometrischen 
Verhältnisse  insbesondere  im  Bereich  des  Klebe- 
wulstes  zwischen  einer  aufgeklebten  Kraftfahrzeug- 
scheibe  und  dem  zugeordneten  Karosserieflansch 

30  ermöglicht  wird. 
Da  nämlich  der  Schlitz  in  das  Schneidteil 

selbst  verlegt  wurde,  wird  erfindungsgemäß  die 
Möglichkeit  geschaffen,  den  Anschlag  als  drehbare 
Rolle  auszubilden.  Der  Anschlag  selbst  hat  dabei 

35  nur  eine  sehr  geringe  Baugröße,  da  ja  die  Verstell- 
möglichkeit  in  das  Schneidteil  integriert  ist.  Der 
Rollendurchmesser  kann  an  die  jeweiligen  geome- 
trischen  Verhältnisse  angepaßt  werden,  wobei  je 
nach  Bedarf  auch  eine  in  einem  bestimmten  Stell- 

40  bereich  zumindest  einseitig  nach  außen  umer  die 
Schneidkante  überstehende  Rolle  vorgesehen  sein 
kann. 

Da  das  Schneidmesser  beim  Austrennvorgang 
am  Rahmen  über  die  drehbare  Rolle  in  einem 

45  optimalen  Abstand  geführt  werden  kann,  wird  die 
Gefahr  einer  Beschädigung  der  Karosserie  erheb- 
lich  reduziert.  Gleichzeitig  wird  die  Schneidleistung 
verbessert,  da  das  Schneidmesser  ohne  Gefahr  mit 
voller  Kraft  entlang  des  Fensterflansches  bewegt 

50  werden  kann.  Da  das  Schneidmesser  einen  ver- 
stellbaren  Anschlag  aufweist,  kann  ein  und  dassel- 
be  Schneidmesser  für  verschiedene  Fensterflan- 
sche  verwendet  werden,  wodurch  weniger  speziell 
angepaßte  Schneidmesser  für  verschiedene  Ein- 

55  bauverhältnisse  erforderlich  sind,  so  daß  sich  eine 
Reduzierung  der  Teilevielfalt  und  eine  vereinfachte 
Lagerhaltung  ergibt. 

2 
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Die  Rolle  kann  in  der  üblichen  Weise  aus 
Kunststoff  bestehen;  da  nämlich  die  Rolle  drehbar 
angeordnet  ist,  wird  der  Verschleiß  der  Rolle  beim 
Schneidvorgang  erheblich  reduziert.  Da  somit  der 
einmal  eingestellte  Abstand  zwischen  Rolle  und 
Spitze  des  Schneidmessers  erhalten  bleibt  und 
sich  nicht  infolge  von  Verschleiß  verändert,  wird 
eine  Beschädigung  der  Karosserie  vermieden. 

In  zweckmäßiger  Weiterbildung  der  Erfindung 
erstreckt  sich  die  Drehachse  der  Rolle  im  wesentli- 
chen  senkrecht  zum  Schneidteil. 

Auf  diese  Weise  kommt  die  Rolle  mit  ihrer 
Mantelfläche  am  Karosserieflansch  zur  Anlage  und 
kann  einer  Bewegung  entlang  des  Flansches  beim 
Durchtrennen  des  Klebewulstes  durch  eine  Dre- 
hung  folgen. 

In  zusätzlicher  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
in  dem  Schlitz  eine  Schraube  mit  einem  Kopfteil 
gehalten  und  auf  der  Schraube  eine  koaxiale  Stütz- 
hülse  festgelegt,  auf  der  die  Rolle  drehbar  ange- 
ordnet  ist. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  läßt  sich  die  Drehbar- 
keit  der  Rolle  auf  besonders  einfache  Weise  errei- 
chen. 

In  zusätzlicher  Weiterbildung  der  vorgenannten 
Ausführung  ist  die  Stützhülse  zwischen  dem 
Schneidteil  und  einer  Scheibe  gehalten,  die  durch 
eine  aufgeschraubte  Mutter  fixiert  ist. 

Dadurch  ist  eine  besonders  einfache  Befesti- 
gung  der  Stützhülse  gewährleistet. 

In  alternativer  Weise  kann  auch  das  mutterseiti- 
ge  Ende  der  Rolle  als  Sicherungsbund  ausgebildet 
sein,  so  daß  die  Mutter  unmittelbar  darauf  ohne 
eine  zusätzliche  Sicherungsscheibe  fixiert  werden 
kann. 

In  zusätzlicher  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
der  Anschlag  im  Schlitz  annähernd  bündig  oder 
versenkt  angeordnet. 

Dies  hat  den  Vorteil,  daß  auf  der  der  Rolle 
abgewandten  Seite  des  Schneidteils  keine  Teile 
nach  außen  vorstehen,  wodurch  einerseits  die  Füh- 
rung  des  Schneidmessers  im  Spalt  zwischen 
Scheibe  und  Karosserieflansch  vereinfacht  wird 
und  andererseits  die  Beschädigungsgefahr  für  die 
Karosserie  vermindert  wird. 

In  zusätzlicher  Weiterbildung  der  Erfindung  ist 
die  Schraube  unverdrehbar  im  Schlitz  geführt. 

Dadurch  wird  die  Verstellung  des  Anschlages 
in  Längsrichtung  des  Schlitzes  vereinfacht,  da  der 
Schraubenkopf  beim  Lösen  oder  Anziehen  der 
Schraubverbindung  nicht  mit  einem  zusätzlichen 
Werkzeug  gehalten  werden  muß. 

Insbesondere  bei  einer  annähernd  bündigen 
oder  versenkten  Anordnung  des  Kopfteils  der 
Schraube  im  Schlitz  ist  es  zweckmäßig,  wenn  der 
Schlitz  seitliche  Fasen  aufweist. 

Auf  diese  Weise  können  Senkkopfschrauben 
zur  versenkten  Führung  im  Schlitz  verwendet  wer- 

den. 
Eine  unverdrehbare  Führung  der  Schraube  im 

Schlitz  läßt  sich  auf  einfache  Weise  dadurch  errei- 
chen,  daß  die  Schraube  an  ihrem  Kopfteil  und/oder 

5  an  ihrem  Schaftteil  mindestens  einseitig  angeflacht 
ist. 

Das  Gewinde  der  Schraube  kann  seitlich  ange- 
flacht  sein,  um  eine  Einführung  in  den  Schlitz  zu 
ermöglichen.  Bei  einer  weiteren  bevorzugten  Aus- 

io  führung  der  Erfindung  wird  eine  Schraube  mit  ei- 
nem  herkömmlichen  Gewinde  verwendet,  wobei 
am  einen  Ende  des  Schlitzes,  vorzugsweise  auf  der 
Seite  des  Befestigungsteils,  eine  Einführöffnung 
vorgesehen  ist,  um  eine  Einführung  der  Schraube 

15  zu  ermöglichen. 
Dies  hat  den  Vorteil  einer  verbesserten  Stabili- 

tät  und  einer  größeren  Festigkeit  der  Schraube. 
Die  Rolle  kann  aus  weichem  Material,  z.B.  aus 

Kunststoff,  um  eine  Beschädigung  der  Karosserie 
20  bei  der  Führung  des  Schneidmessers  an  der  Rolle 

zu  vermeiden. 
In  zusätzlicher  Weiterbildung  kann  am  Kopfteil 

der  Schraube  ein  Innensechskant  vorgesehen  sein. 
Da  sich  die  Schraube  auch  bei  unverdrehbarer 

25  Führung  im  Schlitz  wegen  des  notwendigen  Spiels 
beim  Anziehen  verklemmen  kann,  kann  das  Kopf- 
teil  bei  dieser  Ausführung  mit  Hilfe  eines  Inbu- 
Schlüssels  gelöst  bzw.  gehalten  werden. 

Über  die  Form  des  Schneidmessers  wurde  bis- 
30  her  nichts  ausgesagt.  Das  Schneidteil  kann  mit 

dem  Befestigungsteil  unmittelbar  verbunden  sein, 
jedoch  kann  auch  ein  Zwischenteil  vorgesehen 
sein,  das  zweimal  gegenläufig  abgewinkelt  ist,  so 
daß  das  Schneidmesser  insgesamt  eine  abgekröpf- 

35  te  Form  aufweist. 
Je  nach  den  geometrischen  Verhältnissen  hat 

sich  eine  solche  abgekröpfte  Form  in  vielen  Fällen 
als  besonders  günstig  erwiesen. 

Das  Schneidteil  selbst  kann  gerade  Schneid- 
40  kanten  oder  gekrümmte,  insbesondere  sichelförmig 

gekrümmte  Schneidkanten,  aufweisen. 
Falls  erforderlich,  kann  in  zusätzlicher  Weiter- 

bildung  an  dem  dem  Befestigungsteil  abgewandten 
Ende  des  Schneidteils  ein  zweites  Schneidteil  vor- 

45  gesehen  sein,  das  winklig  in  das  erste  Schneidteil 
übergeht. 

Eine  solche  Form  kann  vorteilhaft  verwendet 
werden,  wenn  sich  der  Klebewulst  zwischen  Schei- 
be  und  Fensterrahmen  über  beide  Schenkel  des 

50  Rahmenteils  erstreckt. 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  wird  in  alternativer 

Weise  ferner  dadurch  gelöst,  daß  bei  einem 
Schneidmesser  der  eingangs  genannten  Art  das 
Führungsteil  aus  einem  Metall  mit  hoher  Duktilität 

55  besteht. 
Es  hat  sich  gezeigt,  daß  bei  einer  Ausbildung 

des  Führungskörpers  aus  Metall  unabhängig  von 
der  Form  und  Anordnung  des  Anschlages  ein  Ver- 
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schleiß  des  Führungskörpers  wirkungsvoll  vermie- 
den  wird. 

Bei  herkömmlichen  Anordnungen  wurde  der 
Führungskörper  grundsätzlich  aus  Kunststoff  her- 
gestellt,  um  eine  Beschädigung  der  Karosserie  und 
insbesondere  der  Lackschicht  beim  Austrennen 
von  Fahrzeugscheiben  zu  vermeiden. 

Erfindungsgemäß  wurde  erkannt,  daß  dann, 
wenn  der  Führungskörper  aus  einem  duktilen  Me- 
tall  besteht,  gleichfalls  eine  Beschädigung  der  Ka- 
rosserie  vermieden  wird. 

Während  bei  der  Verwendung  von  Stahl  oder 
dergleichen  für  den  Führungskörper  infolge  der 
oszillierenden  Bewegung  eine  starke  Beanspru- 
chung  des  Karosserieflansches  auftritt,  so  daß  die 
Lackschicht  beschädigt  wird,  wird  erfindungsge- 
mäß  eine  solche  Beschädigung  der  Karosserie  ver- 
mieden,  da  eine  ausreichende  Dämpfung  infolge 
des  duktilen  Materials  auftritt. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  es  sich  erwiesen, 
wenn  der  Führungskörper  aus  Kupfer  oder  aus 
einer  Legierung  auf  Kupferbasis  besteht. 

Hierdurch  ist  eine  besonders  hohe  Duktilität 
gewährleistet,  so  daß  Beschädigungen  an  der  Ka- 
rosserie,  insbesondere  an  der  Lackschicht,  bei 
sachgemäßer  Handhabung  weitgehend  ausge- 
schlossen  sind. 

Des  weiteren  hat  die  Verwendung  von  Kupfer 
oder  einer  Legierung  auf  Kupferbasis  den  besonde- 
ren  Vorteil,  daß  die  Geräuschentwicklung  beim 
Austrennen  von  Scheiben  aus  Karosserieflanschen 
stark  reduziert  wird,  was  insbesondere  bei  der  Ver- 
wendung  in  Kraftfahrzeugwerkstätten  von  besonde- 
rer  Bedeutung  ist. 

Auch  bei  den  zuvor  erwähnten  Ausführungen 
mit  einer  innerhalb  eines  Schlitzes  des  Schneidtei- 
les  verstellbaren  drehbaren  Rolle  besteht  diese  vor- 
zugsweise  aus  einem  duktilen  Metall,  vorzugsweise 
aus  Kupfer  oder  aus  einer  Legierung  auf  Kupferba- 
sis. 

Somit  lassen  sich  die  Vorzüge  beider  Ausfüh- 
rungsalternativen  miteinander  verbinden,  wodurch 
sich  eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
ergibt. 

Es  versteht  sich,  daß  die  vorstehend  genannten 
und  die  nachstehend  noch  zu  erläuternden  Merk- 
male  nicht  nur  in  der  jeweils  angegebenen  Kombi- 
nation  sondern  auch  in  anderen  Kombinationen 
oder  in  Alleinstellung  verwendbar  sind,  ohne  den 
Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  zu  verlassen. 

Bevorzugte  Ausführungsbeispiele  der  Erfin- 
dung  sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden 
in  der  nachfolgenden  Beschreibung  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  Eine  Ansicht  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Schneidmessers  in  einer  ersten 
Ausführung  von  oben; 

Fig.  2  eine  Ansicht  des  Schneidmessers  ge- 

mäß  Fig.  1  von  unten,  jedoch  in  leicht 
abgewandelter  Ausführung; 

Fig.  3  eine  teilweise  geschnittene  Seitenan- 
sicht  des  Schneidmessers  gemäß  Fig. 

5  1  in  vergrößerter  Darstellung  und 
Fig.  4  eine  Seitenansicht  eines  erfindungs- 

gemäßen  Schneidmessers  in  einer 
weiteren,  gegenüber  Fig.  3  abgewan- 
delten  Form. 

io  Das  insgesamt  mit  der  Ziffer  10  bezeichnete 
Schneidmesser  gemäß  Fig.  1  weist  ein  Befesti- 
gungsteil  12  mit  einer  zwölfkantförmigen  Befesti- 
gungsöffnung  18  auf,  mit  der  das  Schneidmesser 
auf  dem  Antriebsstutzten  eines  nicht  dargestellten 

15  Oszillationsantriebs  befestigt  werden  kann,  mit  Hilfe 
dessen  das  Schneidmesser  um  eine  Schwenkach- 
se  38  oszillierend  bewegt  werden  kann. 

Das  flache  Befestigungsteil  12  geht  über  eine 
Krümmung  42  einstückig  in  ein  Zwischenteil  14 

20  über,  das  über  eine  zweite  Krümmung  40,  die  der 
ersten  Krümmung  entgegengesetzt  ist,  in  ein  in  der 
Aufsicht  gemäß  Fig.  1  dreieckförmiges  Schneidteil 
16  einstückig  übergeht.  Das  Schneidteil  16  ist  an 
seinem  äußeren,  der  Befestigungsöffnung  18  ge- 

25  genüberliegenden  Ende  46  abgerundet.  In  der  Auf- 
sicht  weist  das  Schneidmesser  insgesamt  eine 
dreieckförmige  Form  mit  abgerundeter  Spitze  auf, 
wobei  zusätzlich  das  Befestigungsteil  12  an  dem 
dem  Schneidteil  16  gegenüberliegenden  Ende  um 

30  die  Befestigungsöffnung  18  herum  außen  kreisför- 
mig  abgerundet  ist. 

Die  Verbindung  des  Schneidteils  16  über  das 
abgewinkelte  Zwischenteil  14  mit  dem  Befesti- 
gungsteil  12  führt  insgesamt  zu  einer  abgekröpften 

35  Form  des  Schneidmessers  10,  welche  in  Fig.  3 
erkennbar  ist.  Das  Schneidteil  16  weist  an  seiner 
Unterseite  56,  die  der  Befestigungsöffnung  18  ab- 
gewandt  ist,  eine  plane  Schneidfläche  auf.  An  sei- 
ner  Oberseite  58,  die  der  Befestigungsöffnung  18 

40  zugewandt  ist,  ist  die  Oberfläche  des  Schneidteils 
16  dagegen  leicht  gewölbt  und  nach  außen  zur 
Unterseite  56  hin  beidseitig  angeschliffen,  so  daß 
zwei  gerade  Schneidkanten  22,  24  gebildet  sind, 
die  mit  der  ebenen  Unterseite  56  des  Schneidteils 

45  16  randseitig  abschließen. 
Das  Schneidteil  16  weist  einen  Schlitz  34  auf, 

der  sich  zwischen  der  Krümmung  40  und  dem 
abgerundeten  Ende  46  des  Schneidteils  16  etwa  in 
seinem  mittleren  Bereich  etwa  über  die  Hälfe  der 

50  Gesamtlänge  des  Schneidteils  16  erstreckt. 
Die  Längsachse  50  des  Schlitzes  34,  dessen 

Seitenwände  parallel  verlaufen,  fällt  mit  der  Mittelli- 
nie  des  Schneidmessers  zusammen. 

Auf  dem  Schlitz  34  ist  ein  insgesamt  mit  der 
55  Ziffer  20  bezeichneter  drehbarer  Anschlag  in 

Längsrichtung  50  verstellbar  und  fixierbar  angeord- 
net. 

4 



7 EP  0  532  913  A1 8 

Der  Anschlag  20  ist  mit  Hilfe  einer  gemäß  Fig. 
3  mit  ihrem  Kopf  36  im  Schlitz  34  versenkt  geführ- 
ten  Schraube  32  auf  der  Oberseite  58  des 
Schneidteils  16  befestigt.  Zur  Befestigung  ist  eine 
zylindrische  Stützhülse  44  koaxial  auf  dem  Schaft 
der  Schraube  32  angeordnet  und  über  eine  aufge- 
schraubte  Mutter  30  fixiert,  welche  durch  einen  mit 
der  Stützhülse  integralen  Sicherungsbund  28  un- 
verdrehbar  gesichert  ist.  Der  Sicherungsbund  kann 
in  alternativer  Weise  auch  als  separate  Sicherungs- 
scheibe  ausgebildet  sein.  Auf  der  Stützhülse  44  ist 
eine  Rolle  26  mit  etwas  Spiel  zwischen  Oberseite 
58  der  Schneidfläche  und  dem  Sicherungsbund  28 
koaxial  angeordnet.  Da  der  Innendurchmesser  der 
Rolle  26  etwas  größer  als  der  Außendurchmesser 
der  Stützhülse  44  ist  und  zusätzlich  das  Spiel 
zwischen  Oberseite  58  und  Stützbund  28  besteht, 
ist  die  Rolle  26  auf  der  Stützhülse  44  frei  drehbar. 

Während  das  einstückig  mit  dem  Befestigungs- 
teil  12  über  das  Zwischenteil  14  verbundene 
Schneidteil  16  aus  Messerstahl  besteht,  besteht  die 
Rolle  26  aus  Kunststoff,  um  eine  gute  Drehbarkeit 
zu  gewährleisten  und  gleichzeitig  ein  beschädi- 
gungsfreies  Abstützen  bei  der  Führung  des 
Schneidmessers  10  entlang  eines  Karosserieflan- 
sches  zu  ermöglichen. 

Um  ein  Einführen  der  Schraube  32  in  den 
Schlitz  34  zu  ermöglichen,  ist  an  dem  dem  Befesti- 
gungsteil  12  zugewandten  Ende  des  Schlitzes  34 
eine  Einführöffnung  33  vorgesehen,  welche  als 
kreisförmige  Erweiterung  des  Schlitzes  34  ausge- 
bildet  ist. 

Soll  der  Anschlag  20  verstellt  werden,  so  wird 
die  Mutter  30  gelöst.  Dabei  kann  das  Kopfteil  36 
der  Schraube  32  über  einen  Inbus-Schlüssel  gehal- 
ten  werden,  der  in  einen  Innensechskant  37  des 
Kopfteils  36  eingesteckt  wird.  Anschließend  kann 
der  Anschlag  20  entlang  des  Schlitzes  34  verscho- 
ben  werden,  wobei  gleichzeitig  der  Überstand  zwi- 
schen  der  Schneidkante  22  und  der  Rolle  26  ver- 
ändert  wird,  während  der  Abstand  zwischen  Rolle 
26  und  der  anderen  Schneidkante  24  konstant 
bleibt.  Danach  wird  die  Mutter  30  wieder  angezo- 
gen. 

Fig.  2  zeigt  eine  gegenüber  den  Figuren  1  und 
3  leicht  abgewandelte  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Schneidmessers,  das  insgesamt 
mit  der  Ziffer  10'  bezeichnet  ist.  Es  werden  identi- 
sche  Bezugsziffern  verwendet,  soweit  die  Teile  der 
ersten  Ausführungsform  10  und  der  zweiten  Aus- 
führungsform  10'  des  Schneidmessers  identisch 
sind.  Insoweit  wird  also  auf  die  Ausführungen  in 
bezug  auf  Figuren  1  und  3  verwiesen. 

Das  Schneidmesser  10'  gemäß  Fig.  2  unter- 
scheidet  sich  von  dem  Schneidmesser  10  gemäß 
den  Figuren  1  und  3  dadurch,  daß  das  Gewinde 
der  Schraube  32'  seitlich  angeflacht  ist,  so  daß 
eine  Erweiterung  des  Schlitzes  34'  zur  Einführung 

der  Schraube  gemäß  Fig.  1  nicht  erforderlich  ist. 
Wie  aus  Fig.  2  weiter  ersichtlich,  weist  der 

Schlitz  34'  an  seinen  beiden  Rändern  Fasen  35 
auf,  so  daß  das  Kopfteil  36  der  Schraube  32,  das 

5  seitlich  entsprechend  angeschrägt  ist,  im  Schlitz 
34'  versenkt  geführt  ist.  Das  Kopfteil  36  weist 
gleichfalls  einen  Innensechskant  37  auf,  über  den 
ein  Verdrehen  bzw.  Festhalten  des  Kopfteils  36 
mittels  eines  Inbus-Schlüssels  möglich  ist.  Die 

io  Ausführung  des  Schlitzes  34',  der  zugehörigen 
Schraube  32  und  der  Rolle  26,  sowie  deren  Befe- 
stigung  entspricht  im  übrigen  der  Ausführung  ge- 
mäß  den  Figuren  1  und  3.  Auch  im  übrigen  ent- 
spricht  der  Aufbau  des  Schneidmessers  10'  dem 

15  Aufbau  des  zuvor  beschriebenen  Schneidmessers 
10. 

Eine  weitere  Abwandlung  des  Schneidmessers 
ist  in  Fig.  4  dargestellt  und  insgesamt  mit  der  Ziffer 
10"  bezeichnet.  Auch  hierbei  wurden  gleiche  Be- 

20  zugsziffern  wie  bei  den  Figuren  1  und  3  verwendet, 
soweit  die  Einzelteile  identisch  ausgeführt  sind. 

Das  Schneidteil  16"  ist  mit  dem  Befestigungs- 
teil  12"  in  einer  Ebene  ausgebildet  und  geht  unmit- 
telbar  in  dieses  über.  An  dem  dem  Befestigungsteil 

25  12"  abgewandten  Ende  46"  des  Schneidteils  16" 
ist  ein  zweites  Schneidteil  52  etwa  rechtwinklig 
angeformt. 

Das  erste  Schneidteil  16"  und  das  zweite 
Schneidteil  52  sind  beidseitig  jeweils  zur  Mitte  der 

30  Seitenkanten  hin  angeschliffen,  so  daß  am  ersten 
Schneidteil  16"  beidseitig  jeweils  eine  Schneidkan- 
te  22"  entsteht,  die  in  der  Mitte  zwischen  Untersei- 
te  56  und  Oberseite  58  des  ersten  Schneidteils  16" 
verläuft  und  unmittelbar  winklig  als  Schneidkante 

35  54  am  zweiten  Schneidteil  52  fortgesetzt  ist. 
Im  übrigen  entspricht  der  Aufbau  des  Schneid- 

messers  10"  völlig  dem  Aufbau  des  Schneidmes- 
sers  10  gemäß  den  Figuren  1  und  3. 

40  Patentansprüche 

1.  Schneidmesser  für  ein  Schneidwerkzeug  mit 
Oszillationsantrieb  zum  Durchtrennen  des  Kle- 
bewulstes  einer  aufgeklebten  Scheibe,  insbe- 

45  sondere  an  einem  Kraftfahrzeug,  mit  einem 
Befestigungsteil  (12,  12"),  das  eine  Befesti- 
gungsöffnung  (18)  zur  Verbindung  mit  dem 
Oszillationsantrieb  aufweist,  mit  mindestens  ei- 
nem  Schneidteil  (16,  16',  16"),  das  mindestens 

50  eine  Schneidkante  (22,  24,  22")  aufweist,  und 
mit  einem  seitlich  vom  Schneidteil  (16,  16', 
16")  abstehenden,  am  Schneidteil  (16,  16', 
16")  verstellbaren  Anschlag  (20)  mit  einem 
Führungsteil  (26)  zur  Führung  des  Schneid- 

55  messers  (10,  10',  10"),  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Führungsteil  als  drehbare  Rolle 
(26)  ausgebildet  ist,  und  daß  am  Schneidteil 
(16,  16',  16")  ein  Schlitz  (34,  34')  vorgesehen 

5 
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ist,  der  sich  in  Richtung  zwischen  der  Befesti- 
gungsöffnung  (18)  und  einem  der  Befesti- 
gungsöffnung  (18)  gegenüberliegenden  Ende 
(46,  46")  des  Schneidteils  (16,  16',  16")  er- 
streckt,  und  an  dem  die  Rolle  (26)  am  Schlitz 
(34,  34')  entlang  seiner  Längsachse  (50,  50') 
verschiebbar  festgelegt  ist. 

2.  Schneidmesser  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  die  Drehachse  (48)  der 
Rolle  (26)  im  wesentlichen  senkrecht  zum 
Schneidteil  (16,  16',  16")  erstreckt. 

11.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Schneidteil  (16)  mit  dem  Befestigungsteil 
(12)  über  ein  Zwischenteil  (14)  verbunden  ist, 

5  das  zweimal  gegenläufig  abgewinkelt  ist. 

12.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  dem  dem  Befestigungsteil  (12")  abgewand- 

io  ten  Ende  (46")  des  Schneidteils  (16")  ein  zwei- 
tes  Schneidteil  (52)  vorgesehen  ist,  das  winklig 
in  das  erste  Schneidteil  (16")  übergeht. 

3.  Schneidmesser  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Schlitz  (34, 
34')  eine  Schraube  (32)  mit  einem  Kopfteil  (36) 
gehalten  ist,  und  daß  auf  der  Schraube  (32) 
eine  Stützhülse  (44)  koaxial  festgelegt  ist,  auf 
der  die  Rolle  (26)  drehbar  angeordnet  ist. 

4.  Schneidmesser  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stützhülse  (44)  einen 
mit  dieser  integralen  Sicherungsbund  (28)  auf- 
weist,  auf  dem  eine  aufgeschraubte  Mutter  (30) 
unverdrehbar  fixiert  ist. 

5.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Anschlag  (20)  auf  der  der  Rolle  (26)  ge- 
genüberliegenden  Seite  im  wesentlichen  bün- 
dig  oder  versenkt  festgelegt  ist. 

6.  Schneidmesser  nach  Anspruch  3,  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schraube 
(32)  unverdrehbar  im  Schlitz  (34,  34')  geführt 
ist. 

7.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Schlitz  (34,  34')  seitliche  Fasen  (35)  auf- 
weist. 

13.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
15  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

an  einem  Ende  des  Schlitzes  (34)  eine  Einführ- 
öffnung  (33)  zum  Einführen  der  Schraube  vor- 
gesehen  ist,  welche  als  Erweiterung  des  Schlit- 
zes  (34)  ausgebildet  ist. 

20 
14.  Schneidmesser  für  ein  Schneidwerkzeug  mit 

Oszillationsantrieb  zum  Durchtrennen  des  Kle- 
bewulstes  einer  aufgeklebten  Scheibe,  insbe- 
sondere  an  einem  Kraftfahrzeug,  mit  einem 

25  Befestigungsteil  (12,  12"),  das  eine  Befesti- 
gungsöffnung  (18)  zur  Verbindung  mit  dem 
Oszillationsantrieb  aufweist,  mit  mindestens  ei- 
nem  Schneidteil  (16,  16',  16"),  das  mindestens 
eine  Schneidkante  (22,  24,  22")  aufweist,  und 

30  mit  einem  seitlich  vom  Schneidteil  (16,  16', 
16")  abstehenden,  am  Schneidteil  (16,  16', 
16")  verstellbaren  Anschlag  (20)  mit  einem 
Führungsteil  (26)  zur  Führung  des  Schneid- 
messers  (10,  10',  10"),  insbesondere  nach  ei- 

35  nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Führungsteil  (26)  aus 
einem  Metall  mit  hoher  Duktilität  besteht. 

15.  Schneidmesser  nach  Anspruch  14,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  das  Führungsteil  (26)  aus 

Kupfer  oder  einer  Legierung  auf  Kupferbasis 
besteht. 

8.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schraube  (32)  an  ihrem  Kopfteil  (36)  45 
und/oder  an  ihrem  Schaftteil  zur  unverdrehba- 
ren  Führung  im  Schlitz  (34,  34')  mindestens 
einseitig  angeflacht  ist. 

9.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen-  50 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Rolle  (26)  aus  weichem  Material,  insbeson- 
dere  aus  Kunststoff,  besteht. 

10.  Schneidmesser  nach  einem  der  vorhergehen-  55 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
am  Kopfteil  (36)  der  Schraube  (32)  ein  Innen- 
sechskant  (37)  vorgesehen  ist. 

6 
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